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Verfügungen des Oberkommandos der Wehrmacht 
und Zusätze des 0. K. H. zu den Führerbefehlen 

und zu den Verfügungen des O.K.W. 
t 

668. Arbeitsurlaub. 
1. Die Ereignisse auf allen Kriegsschauplätzen 

zwingen zu weiterer Einschränkung jeglichen Ar­
beitsurlaubs bis anf wenige Ausnahmefälle. 

Jeder taugliche Soldat gehört als Kämpfer an die 
Front. Es muß angestrebt werden, Arbeitsurlaub 
nur noch ausnahmsweise zu verlängern bzw. nur 
noch in ganz besonderen Ausnahmefällen neu zu er­
teilen. 

2. Beurla.ubungcn für Landwirtschaft w1d andere 
Betriebe bei dringenden )lotständen werden im bis­
berigen Umfange aufrechterhalten. 

3. In vorgenannten Fällen beträgt die Dauer des 
Arbeitsurlaubs normalerweise bis zu 4 \Vochen, in 
keinem Falle jedoch über 3 Monate. 

4. Gegen Gewährung von Arbeitsurlaub an Ge­
nesende, soweit diese im Truppendienst noch njcht 
zu verwenden sind. bestehen keine Bedenken, je· 
doch muß auch hierbei ein der Kriegführung zugute 
kommender produlttiver Arbeitseinsatz Voraus-
setzung sein. -

Der Chef des Oberkommandos der \Vebrmacht 
Keitel 

0. K. W., 14. 11.44 
- 6232/44 g - WFSt/Org (II). 

, 
Zusatz des O.K. H.: 

Auf die Beachtung der Bestimmungen H. M 43 
Nr. 867 Abschn. E, insbesondere Ziff. 131 bis 138 
und 140, wird hingewiesen. 

0 . K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 21. 11. 44 
-;- 31 d 22 - Truppen-Abt (1 d). 

669. Wehrüberwachung Auslandsdeutscher. 

Aus den besetzten Gebieten rückkehrende bzw. 
zurückgekehrte 'Wehrpflichtige, die im Ausland an­
sässig waren (A usla ndsdeutscl1e), vel'bleiben in der 
W ehrüberwachung des \Vehrbezirkskommandos 
Ausland. 

Dagegen treten Wehrpflichtige, die sich gem. 
H. M. 1941 Ziff. 1256 während des Krieges in die 
besetzten Gebiete begeben haben und während ihres 
dortigen Aufenthalts in zusätzlicher \Vehrübcr­
w.achung der Außenstellen des Wehrbezirkskom­
mandos Ausland befinden bzw. befandet~ bei ihrer 
Ruckkehr in das Heimatgebiet in die alleinige Be­
treuung ihrer zuständigen Heimat-Wehrersatzdienst­
stelle zurück. 

0 . K. w., 30. 11. 44 
- I2i 12.10- WEA/Abt E (IIIc). 

• 



670. ADBdarütenänderung der \Vehrersatz­
dieoststellen. 

- H. M. 19-14 Nr. f>i·l. ­

im Wehrkreis I: 
W.M.A. Memel jetzt in Königsberg (PI") 
w B y Til · } jetzt in Köuigsbcrg (Pr) 

· · ~. . Stt (H. M. 4-l Nr. 574 bcrich· 
W. M. A. Tilsit tigen) 

W. M. A. Gumbi.nncn jetzt iu Groß-Pfauen 
W. B. K. Gurubinnen } 

(K~. Wehlau) 
W. M. A. Ebenrode 
W.M.A. Treuburg jeLzt in Angerburg 
Arbf>itsstab aufgelöst ab Die bi~hcri· 

W. M. A. ßialystok 1. 11. 44 gen Aufga· 
(H. )1. 44 bcn über-
Nr. 574 be· nimmt 
richtigen) W. M. A. 

W .. M. A. Sudn.utm aufgelös~ ab Treuburg in 
I. 12. 44 Angerburg 

im \V ehrkreis VI: 
W. M. A. Geldern jetzt in Peddcnbcrg 

b. Drevena.ch (Kr. Rees) 

im v.r ehr kreis XII: 
W.M.K. Trier l } . 

Jetzt in Oamberg (N assau) 
W. M. A. Tricr (Kr. Limburg [Lahn]) 
W . M. A. Saarburg 

• 

W.B.K. Trier II 
W.M.A. Prüm l ~lzt in Kirchen (Sieg) 

(Kr. Altenk.irchen) 
'\V.M.A. Bitburg 
W. B. K. Saa.rlaut.eru } 

jetzt in Lebach (San.r) 
\V. l\1. A. Sa.a.rla.utern 

W.ß.K. Luxemburg Lbemt WH. BV. KBl. L4tmbTu~gl C l 
a.ufg?lö9t. Abwickl~gsstab 

( ahn) ( . . . 4 e1 
W.M.A. Luxemburg Nr. 3;)-1 (Seite 271) be-' 

richtigen) 

0. K. w., 27. 11. 41 
12k 10- WEA/AbtE (lila.). 

671. Zivilhilfskräfte in der Wehrmacht. 

- H. M. 1944 S. 344 Nr. 647.-

In der Bezugsverfügung ändere in Teil A Ziff. f> 
2. Absatz 4. Z~ile die Jahreszahl 1934 in 1938. 

0. K. W., 6. 11.44 
- 660. 11. 44 g (Allg. 2/W) -

WFStJAbt Truppcnn.bwehr. 

Bekanntgegeben. 

Ch H Rüst u. BdE. 2"'2. 11. 44 
- 9426144 g - Stabil a 2. 

Verordnungen des Oberkommandos des Heeres. 

672. Vollstreckung von Stubenarrest. 

Bezüglich der Vollstreckung von einfachem und 
geschärftem Stubenarrest innerhalb des Ersatzheeres 
und der Volksgrenadierdivisionen treffe ich fol· 
gende Anordnung, die bereits seit langem für die 
H und Polizei gilt: -

Der Arrestant hat täglich 10 Stunden zu arbeiten. 
Er ist mit miliUI.rischen, politischen, wissenschaft· 
liehen oder sprachlichen Arbeiten zu beschäftigen, 
ftit' deren Zuweisung der Gerichtsherr bzw. der voll· 
s~reckende Vorgcsebte Sorge trägt. Die Arbeit be· 
ginnt spätestens 8 Uhr. Arbeitsbeginn und Einha.l­
~ng der Arbeitszeit sind zu kontrollieren. 

Mit der Durchführung dieser Anordnung beauf· 
'rage ich den Chef der Heeresjustiz. 

Der Reichsfiilu·er H und Befehl-;hnber 
des Ersatzheeres 

Heinrich Himmlr·r 

Bekanutgcgcben. 
1. Der vorstehende Erlaß gilt fiir diszipüno.rc 

und gerichtliche Strafen. 
'' Dem Arre..~tanten sind Arbeiten zuzu~~~·ci:-:cn, 

die seiner militä.rischen. politischen. wissen­
-.chaftlichen oder sprachlichen \\'eiterbildung 
dienen. Die gefertigten Arbeiten sind dem 
Gerichtsherrn b~w. dem vt)llstreck(>nden Vor· 
t{e:setzten vorzulegen. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), I G. 11. -11 

H 14c r 'T ':.!561 144 Ag RR '' es (I b 1) . . 

673. Betreuung von Trägern der Nahkampf­
spange in Gold. 

Vermiß~ein und Todesfälle der Jnhaber der Nah· 
ka.mpfspange in Gold sind unter Angabe von ~a.me. 
Vorname, Dienstgrad, Truppenteil und Heimat­
anschrift fernschriftlich an 0. K. H./P ..VP 5 (f) so­
fort zu melden. 

0. K. H., 21. 11.44 
- 29 e/6 - PA/P 5 (f). 

67 4. Bearbeitung personeller Angelegenheiten 
der NS-Führungsoftiziere. 

I. Grundsitze fßr die AuswaW. 

1. Als NS.-Führungsoffiziere eignen sjch nur voll 
bewährte Fron toffiziere, die in ihrer solda· 
tischen und nat;iona.lsozia.listischen Haltuug ein 
Vorbild sind. Sie müssen als b<'gcislerungsfähige 
Akti\'istcn und komprom.ißlosc Xationalsozialislen 
befähigt scin, ihr politisches Gedankengut und ihr1•n 
unerschütterlichen Glaaben auf Offiziere und .)fann· 
schaften zu übertragen. 

2. Eine dienst- oder leb ensaltersmäß ig e 
Begrenz u n ~ für N&.--Führung:soffiziere wird 
grundsätzlich zunächst nirhl gegeben. Bei Neucin· 

' setzung von NS.-Führungsoffizicrcn wird jedoch 
anges~rcht, im a.llgcmeinen nur Offiziere der G<'­
burtsjahrgängc 1900 und jünger zu verwenden. s~ 
müss<'n im Besitz einer Ta.pferkeitsauszeirh· 
n u ng des jetzigen Kri~go.s nncl als Reserveoffiziere 
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Q.ktiYe P a rteig e nosse n sein. Sie unterliegen 
nicht den Einschränkunw·n tl,, ,. Fronthilfcbestim­
mungen. 

3. NS.-Führungsoffizict'C sollen in UCt' Regel aus 
ihrem eige n e n Verband ber v01·gchen. 

4. In Anbetracht der großen Bedeutung, die der 
NS.-Führung im 6. Kricgsjaht·e zukommt; müssen 
auch bestbewährte Truppe nführer, die als 
solche nm· schwer zu ersetzen sind, a.ls NS.-Füh­
rungsoflh.icre vorgeschlagen und eingesetzt werden. 
Sämtliche Offiziere, insonderheit auch aktive Offi­
ziere (bis zum Oberst einschl.), die sich a.uf Grund 
ihrer Persönlichkeitswerte, Fäbigkeiten und Eigen­
schaften in besonderem Maße zur Verwendung als 
NS.-Füht>ungsoffiziere eignen, sind daher von ihren 
Kommandeuren zu erfassen und ohne Rücksicht 
auf eigenen Bedarf unter Beifügung eiMr kurzen 
Beurtellung und eines a.usgefüllten Fragebogens für 

/ NSFO. (s. Anlage) laufend au f dem 1' ruppe n : 
diens tweg (im Ersatzheer über Chef H Rüst u. 
HdE) dem O.K.H./PA / AgP I i l. (Z e ntr.-)Abt. 
namhaft zu mac h e n. · Hierbei ist anzugeben , ob 
·und in welcher Planstelle eine Verwendung als NS.­
Führungsoffizier im eigenen Diensthereich er­
wünscht und ob Ersatzgestellung notwendig ist. 

Die NamhaftJnachungen wcl'den nach Auswer­
tung vom 0 . K.ll./PA an den NS.-Führungs­
s t ab d es Heeres weitergeleitet. 

Die Eignung der namha ft gemachten Offiziere 
wird auf e inem NS.-Führungslchrgang üb e rprüft. 
Sie treten bei Nü!hteignung wi~der zu ihrem T rup­
penteil zurück. 

II. Stellenbesetzung. 

1. Die Planstellen der haup tamtlichen NS.-l~'üh­
rungsoffiziere werden auf Vorsch lag des NS.-Füh­
nmgsslabes des Heeres dur c h O. K.H. / PA/ Ag P 
I / 1. (Ze n t r. -) Abt. b esc t.zl. 

2. Die haupt~mtJichen NS.-Fi.ihrungso.ffiziere 
werden - unter Versetzung in die Führerreserve 
O.K.IJ. - zunächst nur a uf d e m Kommando­
we g e e ingesetzt. Erst nach abgeschlossener Ab· 
stimmung mit dem NS.-Führungss tab der Wehr­
macht und der P arteika.n7Jei erfolgt - in der Regel 
nach 3 Monaten - auf Vorschlag des NS.-Füh­
tungsstabes des Heeres durch 0. K. H./PA/ Ag P l/1. 
(Zentr.-TAbt. die Bes täti g un g a ls hauptamtlicher 
NS.-Führungsoffizier durch lJ m w a nd l u n g der 
Kommandierung in ei n e V erse tzung. 

3. Vom NS.-Fübrungsstab a bge lehnte Offi· 
ziere dürfen als NS.-Führ ungsofJiziere nicht ein­
gesetzt werden und sind ge.gchencnfalls als solche 
abzulösen. Ihre Wiederve1·wendung als planmäßige 
oder a.ußerpla.nmiißige NS.-F'iihl'llngsot'fiziere ist 
unzulässig. Die Gründe für da.s Absprechen der 
Eignung werden nicht bekanntgegeben. Das Urteil 
des NS.-Führungsstabes d er Wehrmacht 
eJ.'Streck t sich lediglich nur auf die Eignung für die 
l•esondere Verwendung als NS.-Führungsoffizier; 
die Verwendung in ande r e n Diensts tellen wird 
hierdu,!ch nicllt berührt . . 

4. All e Ä nderu n ~e n in d c·r Pl ans t e llen­
bc s e t z ung der ha.np tamtlichcn l'S .-Füh-run.gsoffi­
ziere bedürfen der v o r• h e r ige n Zustimmung des 
O.K.H./PA/Ag P 1/1. (Zentr.-)Abt. und sind ·über 
den NS.-Führungsstah des Heeres auf dem Trup· 
pendienstweg (im Ersatzheer iihf'r Chef .H Rii~t u . 
.BdE) zn beanlragen. 

5. J eder Aus fall eine..<> ~E:.-1'üln•ru1gsoffiziers 
(1'od, VCI'wundung, Iü ankhcil, ßcut·laubung über 
den Rahmen eines Erholungsurlaubs hinaus usw.) 
ist dem O.K.JI.IPA/AgPl/1. (Zentr.-)Abt. über den 
NS.-~hrungsstab sofort auf dem Truppendienst­
weg (im Ersatzheer über Chef H Rüs.t u. BdE) zu 
melden. 

Verwundete und erkr·ank te NS.-Führungsoffiziere 
werden in der Regel durch O.K.II./P~VAg P 111. 
(Zentr.-)Abt. zur. Führerreserve 0 . K . H. ver­
setzt und sind dami t zunächs t für jede anderweitige 
Verwendung gesperrt'. 

Die Stc ll v. Ge n.Kdo s. melden de~ O. K.It./ 
PA/Ag P 111. (Zentr.-) Abt. und gleichzeitig dem 
NS.-Fühx·ungsstab des Heer-es alle a.us dem Lazarett 
entlassenen NS.-Führungsoffizie re unter Angabe des 
Zeitpunktes der vor'R.ussichtlichen Wiederv e r­
w e nd ungsmöglichke i t. 

6. NS.-Führungooffi:rß.ere, die durch Auflö­
sung v o n V e rbänd e n fr e i w e rden, sind dem 
O.K.H./PA/Ag P 111. (Zentr.-)Abt. über den NS.­
Führungssta.b des Heeres sofOJ't auf dem Truppen-
dienstweg zu melden. 1 

Bis zum Entscheid über ihre W eiterverwendung 
sind sie im Bereich der Heeresgruppen und selb­
ständigen Armeen a.ls überp lanmäßige NS.-Füh­
rungsoffiziere zu VeJ'Wenden. 

7. Es wird a.ngestr<'ht, alle frontdiensttauglichen 
~S.-FührungsofHzierc nach PI: J ahren wieder 
e ine r Frontvet wen dun g a1s Truppe n­
führ er zuzuführen. 

8. Die H eeresgrupp en un d se lb s tän dige n 
Arm ee n sowie Che f H Rüst u. BdE haben 
dem 0. K. H ./P Al Ag ·P 1/l. (Zentr.-) Abt. über den 
NS.-Fülnuugsstab des Heeres monatlich Offizier­
stellenbes e t zunge n für d ie hauptamtlichen 
NS.-Führungsoffiziere naeh dem SLa.nde vom 
15. jed e n Mona t s in doppelter Ausfertigung 
ohne Anschreiben vorzulegen, zugleich 'für alle 
Kommandobehörden und territorialen Dienststellen 
ihres Bereiches. Abs endung bis spätestens 
20. jeden Monats. Die Stellenbesetzungen sind unter 
Benützung des allgemein für die Vorlage von Offi­
zierstellenbesetzungen des Feldheeres befohlenen 
Musters (Merkblatt 14/2, Seite 173) aufzus tellen. 
In Spalte "Bemerkungen.r sind anzugehen: 

a) Tauglichkeitsgrad 
b) seit wann in der Diensts te lle als NSFO. 

III. Beurteilung. 

I. NS.-Führw1gsoffiziere wel·dcn nur von ihren 
Truppenvorgesetzten beurteilt. 

Zwischenvorgesetzte haben als Unterlage für ihre 
Stellungnahme ihr~ NS.-Führungsoffizier üller die 
fachli chen Leistungen des NS.-Führungsoffiziers 

I der unterstellten Dienststelle zu hören. 

2. Für jeden hauptamtlichen NS.-Führungsoffi­
zier, der e rstmalig al'l solcher eingesetzt ist (kom­
mandiert oder versetzt) , ist einmalig nach 8-wöchiger 
Dienstleistung unmittelbar dem NS.-Führungsstab 
des Heeres durch den nächstübergeordneten NS.­
Führung:;offizier ein L e i s tun g s b ·e r ich t vorzu­
legen. 

IV. Bcf()rderung. 

NS.-Führungsoffiziere können im R.a.hmen der 
gegebenen Bestimmungen (Merkbhüt 1412, Seite 24) 
vorzugs w e i s e befördert wer d e n. Die Ver-

95 

• 
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wfmduog als NS.·Führungsoffizier k.a.nn bei Rerech­
nung der Bewährungszeiten mit einer unmittelbar 
vorausgegangenen oder anschließenden anderweiti­
gen Verwendung, in der ebenfalls die Möglichkeit 
zu einer. vorzugsweisen Beförderung gegeben ist, 
geko ppe lt werden. 

V. Zusammenarbeit. 

Die NS.-Führungsoffizierc sind in allen fach­
li('hcn und personellen Angclegt::nheiten ihres 
At'boitsgebictes auf eine enge Zusammenarbeit 
mit all e 11 Adjutanten ihrrs Wirkungsbercicht>s 
angewiesen. 

0. K. ll., 25. 11. 4-l 
PA/ Ag P 1/1. (Zentral-) Aht.lll c. 

675. Bearbeitung von Offizierpersonalien aUer 
dem Reichsführer f# unterstellten Trup-
l)enteile des Heeres. · 

1. Um die OI.fi.zierpersooa.lien aller Offiziere der­
jenigen Truppenteile des Heere.<>, die den Zusatz 
,. Vulksc- führen und somit dem Oberbefehl des 
ReichlSführers H iu truppendienstlicher Hinsicht 
unterstehen, einheitlich bearbeiten und diese Trup­
penteile entspt·echend den gegebenen RichtJinil'n 
pc•·sonell bese tzen und betreuen zu können, wurde 
mit \Virkuug vom 15. 10. 1944 innerhalb des Heeres­
pcrsona.Jamtcs eine selbständige Abteilung gebildet; 
&ic führt die Rc'l.cichnung 0 . I<. II./PA/P 7. Glicde­
•·•ulg und Gesehiiftscinteilung dieser Abteilung siehe 
ZiO\ ,. 8. 

2. P 7 ist für die Bearbeitung d<:r Offizierpcrso­
nalie>u aller unler Ziffer l bezeichneten Truppen­
teile nach den Richtlinien des Chefs des Heeres­
personalamtes verantwortlich und allein zuständig. 
Ausnahmen regelt die Dienstanweisung der P 7. 

7. Über Offiziet·e (VD), die zm vorübergeh e n­
den Verwendung iu dem Reichsführer tf nicht 
unterstellenden Truppenteilen des Heeres durch 
HP AlP 7 mit dem Vermerk _,.ßleibt Offi~icr (VD) « 
freigegeben sind (Schulen, höhere Komm:.tndo­
behörden, Erkundungsstäbe usw.). verfügt weiter-

- hin HPA/P 7. Diese Offiziere (VD) dürfen nur in 
den St-ellen verwendet werden, für die sie HP AlP 7 
all$drücklich froigegeiJon hat. Falls eine n eu c 
Verwendung in einem nicht dem Reichsführer H 
unterstehenden Truppenteil des Heeres beabsich­
tigt ist, ist erneut das Einverst1indnis des HP AlP 7 
einz11holen. 

8. Gliederu·ng und Gesch.iiftscinteilung 
d er P 7: 

Abteilungs­
Chef 

Gruppe I Grundsätzliches 

Frrnrof fiher 0. K. W . 
Vr11Ditthmg Ludwig 

App. 370 

App. 371/372 

Offizierstellenbesetzung der: 

Gruppe,ll Gren. Rgt. App. 37.1 
Füs. Kp. u. Div. Ka.mJJf-

schuTe 
Felders. Btl. 

Gruppe IV Art. Rgt. App. 376 
Volks-Ar!. Korps 
Volks-Werfer-Brigad(·n 

Gruppe V Pioniere App. 378 
Naehr.-Truppcn 
Panzer jiiger einschli(~ß· 

lieh .Stw·ruges('hiilz­
Einheiten 

Gruppe VI Div.-Stäbc App. 379 

~~~scbubtrluppe0:·. 
W. n;t,. 

Kraftf. P.-
Offz. im T. S. D. 
Sonderführer 

3. Alle Offiziere der unter Ziffe r 1 bezeicho<'len 
Verblinde sind im Schriftverkehr g r·undsätzlich mit I, 
einem eingeklammerte>n VD Wnter ihrem Namen 
zu kcntl'leiehnen. 

4. Offiziere (VD) werden im allgemeinen nur· in 
Tmppenteilen des Heeres nach Ziffer 1 verwandt. 
Venvcndung in anderen Einheiten des Feld- oder 
Ersatzheeres als den unter Ziffer• 1 be>teicbneten ist 
nur nach Freigabe bzw. Genehmigung durch HPA/ 
P 7 möglich (siehe Ziffer ~. 

0. K. H., 25. 11.44 
3533/4.4 - PA/P 7/1. (Allg.-) Gruppe. 

-,."....--. 

5. Bei V erse t zung eines Offiziers (VD) 
infolge Verwundung, Krankheit, Nichteignung 
oder sonstiger Gründe aus einem dem Reichs­
führer ff unterstebenden Truppenteil des Heeres 
zn einem Ersatztruppenteil oder zu einem dem 
Reichsführer tf nicht unterstellten Truppenteil des 
Uecrcs bleibt der betreffende Offizi er wei­
terhin Offizier (VD), es sei denn, HPAIP 7 
gibt ihn ausdrücklich mit dem Vermerk »Ist nicht 
mehr als Offizier (VD) zu führen« frei. 

fl. Bd Offizie t·cn (VD) , bei d<'ncn Freigabe durch 
0. K. Il./PAIP 7 mit dem Vermerk ,.Jst nicht mehr 
als Offizier (VD) zu führen" erfolgt, fällt das VD 
hiutc•· dem Namen fort. über diese Offiziere wr­
fügcn wieder die anderen Amtsgruppen bzw. Abtei· 
Iungen des TIPA oder die Wehrkreise f4"l<'h den 
vom 0. K. 1{.1PA gegebenen Richtlini('n. 

676. Zusammendruck von grwulsätzlichcn Ver­
fügun~n für die Bearbeitung der Offizier-
personalien. · 

l . Teil. 

Zur Vermeidung von weih'r·t"n R ückfragen wird 
darauf hingewiesen, daß der "zusa.mmendcuck voo 
grundsätzliehen Verfügungen für· die Bearbeitung 
der Of6zierpersona.lien, 1. Teil« gleichzeitig clie 
dienstliebe Bcleichnung l>Merkbla.tt 14/2c trägt. Bc·i 
Bezugnabmen wird nur diese Bez~ichnung 8Jll.(•·· 

wandt. · 

Fcru<w wird bekarultgegeben, daß bi~llC'r nur· dN 
I. Teil des Zusammendrucks zm· Verteilung gekom· 
men ist. Dber Verteiler und besondere Hinwei"' 
siehe H. M. 44, Nr. 380. 

0. K . JI., 18. 11. 1t 
102-2/ H - l'A/Af{ I /1. (Zt·nt•·al-),\bl. (Ia.) . 
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677. Verwendoog von Offz. und Oberf""ahnr. 
mitSpezialausblldung; hier: Änderungder 
Anlage. 

In den H. M. 1944 Nr. 480 sind in der Anlage auf 
S. 267 folgende Berichtigungen vorzunehmen: 

Füge hinzu: bei l. Inf:l.nte'rie: 

»g) Inf. Fla.« 

Setze statt Ziffer 6 bis 9: 

~6. Schießende Artillerie 
(einschl. Sturmart.) 
a) Nachrichten-Zugführer, 
b) Panzerhaubitzen, 
c) Gebirgs-Artillerie, 
d) Seezielschießen, 
e) St.m·m-Artillcrie, 
f) VO-Meßtrupp, 
g) V.- u. L.-Zugführer, 
h) Sondergerät Karl, 
i) Sondergerät Dora, 
k) Feuerleitgerät, 

• 

1) Offiziere, für die die A1•t. Ers. Abt. 271 
zuständig ist. 

7. Heercs'-Flak-Artillel'ic: 

a) Nachrichten-Zugführer, 
b) Meß-Offiziere, 
c) 3,7 cm Flak 43. 

8. Au fklii.rende A l'tillede : 

a) Nachrichten-Zugführer, 
b) Schallauswertung, 
c) Ballon, 
d) Wetterdienst . . 

9. Nebeltruppe: 
a) Nachrichten-Zugführer.« 

0. K. H., 22. ll. 44 
-1525/44 IJ. Ang.-PAlAg P 111. (Zentr.)Abt.(Ib). 

678. Ergänzung des Personalnachwcises. 

- H. M. 43 Nr. 748 und 894. -

Mit Il. M. 43 Nr. 748 und 894 ist die Form des 
Ausbildungsnachweises für den an die Front abge­
stellten Ersatz aller Mannschafts- und Unteroffizier· 
dieostgrade bef ohlcn. 

Um bei Einsfell ung des Führernachwuchses in die 
Führernachwuchsschulen einen klaren überblick 
übe:r die bisherige Ausbildung zu erhalten und spe­
zial ausgebildete Soldaten entsprechend richtig wei­
ter ausbilden zu können, ist, .elxmso bei Kommau­
dierungen von den Feld· und Ersatztruppenteilen zu 
den Führernachwuchsschulen, die Mitgabe eines 
Ausbildungsnn.ch:weises notwendig. 

Ab sofort sind bei Kommandierungendes Führer­
nachwuchses zu den Führernachwucbsschulen 
(Schulen für Fahnenjunker, Fahnenjunkerlehr· 
gänge an Waffenschulen, Beeresunteroffizierschu­
len) von den Feld- und Ersatztruppenteilen Ausbil­
dungsnachweise mitzugeben. 

Unter den Ausbildungsnachweis ist zu setzen: 
•Det• 0. B., R. 0. B., U. B. und R. U. B. wird zur 
Versetzung bzw. Kommandierung an eine 
Föhrcrnachwuehsschule für geeignet be­
funden.« 

................... ~····r(·~~;;;;:·Ci~i· .. ·: ............. . 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 16. Ll. 44 
34 

3802/44 GJF/U N/A. 

679. Dienstanweisoog für die Waffengenerate 
im O.K;H . ../ 

1. Die Waffengenerale im 0. K. H. sind die höch­
sten Waffenvorgesetzten ihrer Waffe und alleinigen 
Vertreter ihrer Belange im Oberkommando des 
Heeres. 

2. Die Waffengenerale im 0. K. H. unte.rstehen 
dem Chef Gen St d H und dem Chef H Rüst und 
Bd.E jeweils in deren Verantwortungsberei~hen. 
, lh1·e-... ständigen Vertreter sind die Inspekteure 

ihrer Waffe. 
Chef Gen St d H und Chef H Rüst und BdE stel· 

len die Beurteilungen über die Wa.ft'engenerale ge­
meinsam auf. 

Federführend ist Chef H Rüst und Bd.E. 
Bei anderer Auffassung des Chef Gen Si d H ist 

seine Beurtcllnng im Wortlaut aufzunehmen, 

3. Die Aufgaben der Waffengeneral~ im 0. K. H, 
sind: 

a) Beratung des Chef Gen St d H und des Chef 
H Rüst und Bd.E in allen Fragen ihrer Waffe. 

b) Schnelle Verwertung der Erfahrungen des 
Feldheeres und Ausnutzung der Möglichkei· 
ten fiiJ' di<! Ausbildung, Gliederung, Bewaff­
nung und Ausrüstung ihrer Waffe im Feld­
und Et·satzhe.er. 

c) Überwachung der Ausbildung des Feld- und 
Ersatzheeres nach den Richtlinien de.s Gen St 
d H/Ausb Abt und Chef H Rüst und BdE/Stab 
G1·up:ee IV (Ausb.). Insbesondere ist für ein.e 
den Bedürfnissen des Feldheeres entspre­
chende Ausbildung des dem Feldheer zuflie­
ßenden Ersatzes zu sorgen. 

d) .Bearbeitung aller ihre Waffe betreffenden 
V orsehriften, Merkblätter und Hin weise in 
Zusammenarbei~ mit Gen St d H/Ausb Abt und 
Chef H Rüst und BdE/Stab Gruppe IV. Liefe­
rung von Beiträgen für Vorschriften, Merk­
blttt.et• und Hinweise, die die Führung von 
Verbänden und das Zusanunenwirken alle.r 
Waffen betreffen. 

Vor Herausgabe grundlegender Ausbil; 
dungsrichtlinicn, Führungs- 1,md Ausbildungs· 
vorsehriftcn und Merkblätter a.n das Ersatz­
heer ist zur Sicherstellung der Belange des 
Feldheeres und des Zusammenwirkens allet· 
Waffen das Einverständnis des Gen St d HJ 
Ausb Abt herbeizuführen. 

e) Mitwirkung bei der Stellenbesetzung für alle 
Offizierplanstellen ihrer Waffe bei den Korn 
ma.ndobehörden, den Waffenschulen und den 
dem Gen. Insp. für den Führernachwuchs 
unterstehenden Nachwuchsschulen in Zusam• 
meJ;J:trbeit mit HP A. 
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f) Stellen von Fot><lerungen für die Entwicklung 
und Fertigung der Waffen, der Munition, des 
Geräts und der Ausrüstung ihrer We.ft'e an 
die zuständigen Abteilungen des Gen St d I;l. 

Hierzu sind sie an den Versuchen des Waf­
fenamtes zu beteiligen.. 

g) Betreuung ihrer Waffe. 

4. Die Waffengenerale sind zur Durchführung 
ihrer Aufgaben berechtigt, jeweils im Auftrage des 
Chef Gen St d H bzw. Chef H Riist und BdE alle zu 
ihrer Waffe gehörenden Truppenteile und Ausbil­
dungseinheiten des Feld- und Ersat2heere.s aufzu· 
suchen, dem Dienst der Fahnenjunker- und Uffz.­
Schulen beizuwohnen und allen Dienststellen im 
Feld- und Ersatzheer in Fragen der Ausbildung 
ihrer Waffe bindende Weisungen zu erteilen. Sie 
haben hierbei die Anwendung der aus den Erfah­
rungen des Feldheeres gewonnenen Grundsätze 
sicherzustellen. 

Ihre Wahrnehmungen tragen sie dem Chef Gen St 
d H bzw. Chef H Rüst u. BdE vor und bringen sie 
den beteiligten Komma.odohehördcn des Feld- und 
Ersauheeres und den Dienststellen des Gen St d H 
bzw. Chef H Rüst u. BdE zur Kenntnis. 

Ein Besichtigungsrecht haben sie nur gegenüber 
den ihnen unmittelbar unterstellten Schulen. 

5. Den Waffengeneralen im 0. K. H. untersteht 
als Arbeitsstab die 

Inspektion iht•er Waffe, 
an deren Spitze der Inspekteur steht. Die Inspek­
tion ist gleichzeitig bearbeitende Waffenabteilung 
für das AHA auf d~n Gebieten der Organisation 
und Persoualbewirtschaftung des Ersa.uheeres, der 
KStN und KAN und der Waffen-, Gerät- und 
Munit4onsentwicklung. 

Die Verbindung zn den Abteilungen des Gen St 
d H halten die Waffengenerale im 0. K. H. durch 
eine vorgeschobene Staffel. 

6. Den WatTengeneralen im 0. K. H. unterstehen: 
a) Der Inspekteur ihrer W aft'e, 
b) die Inspektion ihrer Waffe, unbeschadet ihrer 

arbeitsmäßigen Unterstellung unter den Chef 
AHA, 

c.) die Schulen ihrer W a.ffe des Feld- und Ersatz­
heeres, unbescha.det der 'ruppendieostlichen 
und territorialen Unterstellung der Schulen 
des Ersatzheeres unter Chef H Rüst u. BdE, in 
allen sich aus dieser Dienstanweisung erge­
benden Aufgaben und Befugnissen. 

7. Die vorstehende Dienstanweisung gilt für fol-
gende WaJTengeneraJe: 

a.) den Gen d Inf im 0. K. H., 
b) den Gen d Art im 0. K. H., 
c) den Gen d Pi u Fest im 0. K. H., 
d) den Gen d Nbl Tr im 0. K. H., 
e) den Gen d Freiw Verb im 0. K. H. 

8. Die Waffengenerale haben außerdem noch fol­
gende besonderen Befugnisse und Aufgn.ben: 

a) Der Gen d Inf im 0. K. R. 
(1) Der Gen d Inf im 0. K. H. hat die Dienst­

stellung und Befugnisse eines Komman­
dierenden Generals. 

(•) Förderung der außermilitärischen Schieß­
ausbildung bei den innerhalb des Heimat· 
kriegsgebietes bestehenden Verbänden 
außerhalb der Wehnna.cht. 

b) Der GendArtim O.K.H. 

(1) Der Gen d Art im 0. K. H. ha.t dle Dienst­
stellung· und Befugnisse eines Komman­
dierenden Generals. 

(:a) Dem Gen d Art im 0. K. H. sind unter­
stell~: 

a.) der Gen d Heeres-Flak, 
b) der Gen d Heeres-Küsten- u.nd Fest .Art, 
c) der Höh Of6.z.ie1· für Pz Art. 
An der bisherigen Dienstanweisung des 
Gen d Heeres-Flak, Gen d Heer Küst u Fest 
Art und des Höh Otrz für Pz Art ändert 
sieb durch die vorstehende Dienstanwei­
sung nichts. 

(s) Vorschläge über grundsätzliehe Fragen 
der artilleristischen Kampfführung, Ein­
satz der Heeres-Art., Sondergeräte und 
artilleristische Aufklärungsmittel in Ver­
bindung mit Op Ab,. 

(•) Leitung des artilleristischen Wetterdieo­
stes im Bereich des Heeres. 

e) Der Gen d Pi u Fest im 0. K. H. 

(1) Der Gen d Pi u Fest im 0. K. H. hat die 
Dieoststellung und Befngnisse eines Kom­
mandierenden Generals. 

(:a) Dem Gen d Pi u Fest im 0. K. H. sind 
unterstellt: 
a) der Gen z b V beim .Gen d Pi u Fest, 
b) der Höhere Landungspionierführer. 

An der bisherigen Dienstanweisung des 
Gen z b V beim Gen d Pi uFest bzw. des 
Höh L&ndungs-Pi-Führ ändert sich hi,~r­
durch nichts. 

(s) Die Webrma.chta.ufga.ben des Gen d Pi u 
Fest im 0. K. H. werden durch die Dienst­
anweisung für die Waffengenerale nicht 
berührt. 

(•) Vorschläge für den Einsatz der Heeres­
Pioniere, Bau-Pioniere und Schneeräum­
truppen, für die techn. Ausgestaltung der 
Landesbefestigungen und für den perso· 
nellen und materiellen Kräfteeinsatz hierzu 
in Verbindung mit Op Abt. 

d) Der Gen d Nbl Tr im 0. K. H. 

(t) Der Gen d Nbl Tr im 0. K. H. hat die 
Dienststellung und Befugnisse eines Divi­
sionskomma.ndeurs. 

(a) Alle Fragen der Gasabwehr in Zusammen­
a1•beit mit den zuständigen Abt. des Gen Sl 
d H sowie der einschlägigen Dienststellen 
des Ob d L u. Ob d M und den zuständigt>n 
Reichsstellen. 

(a) Vorschläge für den Einsatz der Nebel­
truppe in Verbindung mit Op Abt. 

e) De1· GendFreiwVerb im Q.K.H. 

(t) Der Gen d Freiw Verb im 0. K. H. hat die 
Dieootstellung und Befugnisse eines Divi­
sionskomronndeurs. 

(a) Für den Gen d Freiw Verb im 0. K. H, be­
halten die in der Dienstanweisung für den 
Gen d Freiw Verb beim Chef Gen St d H 
festgelßb>ten Sonderbestimmungen Gültig· 
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keit (Anln.ge zu 0. K. H./Gen St d H/Org 
Abt Nr. 111236~/43 geh. 11. Ang. vom 
29. 1. 44). 
Die Dienstanweisung wird gleichzeitig auf 
alle im Rahmen des Heeres eingesetzten 
fremdvölkischen Freiwilligen ausgedehnt. 

9. Alle dieser Dienstanweisung für die Waffen­
generale im 0. K. H. entgegenstehenden Dienst­
anweisungen W~l'den ·hiermit aufgehoben. 

0. K. H., 25. 11. 44 
--=~..._._,~Gen St d HIOrg Abt _ __ 

Ch H Riiet u. BdE - 55000/44 g - AHA Stab I a. 

880. Dienstanweisuns f6r höhere Adjutanten 
im Kriege. ./ 

L Grundlagen der Personalpolltik. 

1. Die Erfahrungen dieses Krieges beweisen mit 
zunehmender Deutlichkeit, daß eine dem national· 
so?.ialistischen Gedanken und seinem Leistungsprin· 
1ip Rechnung tragende Personalpolitik die Voraus· 
eetzung f,iir den Erfolg aller operativen, taktischen, 
technischen und organisatorischen Maßnahmen bil­
det. Harte, . cutschlußfreudige Führer auszulesen 
und heranzubilden, ist ihr oberstes Ziel. 

Diese Grundsätze auch gegen schematische Wider· 
stände zur GeltWlg zu bringen, ist Aufgabe aller 
Kornrna.ndobchörden. 

2. Im unmittelbaren Auftrag des Führers lenkt 
der Chef des Heerespersonalamtes die Offiz.ierstel­
lenbesetzung des Heeres und die damit zusammen· 
hängenden Nachwuchs· und Erziehungsfragen. Die 
höheren Adjutanten uJitel'stützen ihn dabei als die 
verantwortlieben Sachbearbeiter. 

II. Auswahl und Ausbildurig der höheren Adjutanten. 

l. Auf Befehl des Führers werden als höhere Ad· 
jutanten nur Offiziere verwendet, die nach Charak­
ter und ~istung besonders ausgewählt sind und 
durch Fronterfahrung als Truppenkommandeure 
die C'rewli.hr bieten, ihren Vorgesetzten urteilsfähige 
Berater zu sein. 

2. Der höhere Adjutant erhält, der Bedeutung 
seiner Stellung entsprechend, eine besondere Schu­
lung und Ausbildung, die ihn befähigt, die- einheit· 
liehe Anwendung und Durchführung der gegebenen 
Befehle und Richtlinien auf dem Personalgebiet im 
Geiste unserer ~it sicherzustellen. 

m. Allgemeine Aufgaben der höheren Adjutanten. 

l. Unbeschadet der vollen Verantwortlichkeit des 
Kommandeurs bzw. Befehlshabcrs ist der höhere 
Adjutant verantwortlicher Bearbeiter und Berater 
w allen Personalangelegenheiten und Erziehungs· 
fragen der Offiziere, Unteroffiziere und Mann!'lcha.f­
ten. Er ist das Bindeglied .zwischen Offizierkorps 
und oberem Führer. 

2. Darüber hinaus hat er mit der Truppe, den 
vorgesetzten Dienststellen und den Adjulant.en der 
SJellv. Generalkommandos enge Verbindung zu 
halten. 

Mit Einverstli.ndnis seiner Vorgesetzten kann er 
sich mit Fragen und Wünschen unmiLteli>ar an die 
Sachbearbeiter im HP A. wenden. 

3. Die zur Er·füllung dieser Aufgaben erfordcr· 
liehe Autorität des höheren Adjutanten erwächst in 
erster Liu.ie au~ dem Vertra.ncnsverhäl tnis zu seinem 
oberen Führer, ferner aus dem Wert und Einfluß 
seiner Persönlichkeit und seiner Fähigkeit, den Zu· 
sammenhalt im Offizierkorps sicherzustellen. 

IV. Stellung des b6heren Adjutanten 
innet·balb der Kommandobehörde. 

l. ·U n tersC ell ung: 

Der Adjutant untersteht beim Di visionskom· 
man d o unmiUelba..r seinem Kommandeur, bei 
höheren Kommandobehörden dem Chef des 
Generalstabes. 

2. Zusammenarbeit im Staber 

Die verantwortlichen Sachbearbeiter für die ta.k· 
Usche, personelle und geistige Führung unterrich­
ten si~ gegenseitig über getroffene Maßnahmen 
und stellen ein reibungsloses und nutzbringendes 
Zusammenarbeiten über den rein dienstlichen Rah· 
men hinaus untereinander sicher. 

Die Waffen- bzw. Fachvorgesetzten haben den 
Adjutanten bei der Bearbeitung aller personellen 
Angelegenheiten zu beteiligen und vor jedem Vor· 
trag beim Truppenführer über die vorzutragenden 
Offizier-Personalangelegenheiten zu unterrichten. 
Seine Teilnahme a.m Vortrag ist erwünscht. 

3. Abteilung Adjutantur: 

Der II a. ist ~iter der Abteilung Adjutantur, der 
die Arbeitsgebiete des Kommandanten des St.ahs­
bzw. Hauptquartiers, des Heeresriehlers, der Kriegs· 
pfarrer und des Registrators angegliedert sind. 

Der I I b (nur vom Stab des Generalkommandos 
an aufwärts) bearbeitet nach den Weisungen de.<~ 
Adjutanten die Angelegenheiten der Unteroffiziere 
uud Mannschaften. 

Der Kommandant des Stabs- bzw. Hauptquartiers 
ist demAqjutanten unmittelbar unterstellt und trägt 
ihm vor. 

Enge Zusammenarbeit mit dem Kriegsri c b tcr 
ist die Voraussetzung für die erzieherische Auswer· 
tung von Verstößen gegen die militärische Zucht 
und Ordnung. 

Der Adjutant überwacht nach den Weisungen des 
oberenFührcrs dieTätigkeitder Kriegspfarrer, 
die ihn laufend zu unterrichten haben. über die 
Ar·heit d-er Registraturbeamten üht der Ad­
jutant die Dienstaufsicht aus. 

4. Vertretung: 

Der Adjutantwird beim Di visionskommflndo 
durch einen jeweils zu bestimmenden Offizier, bei 
den h ö h c r c n Kommandobehörden in der 
Regel durch den llb vertreten. 

f>. Vortrag: 
DerAdjutant trägt beim Divisionskommando 

seinem Kommandeur unmittelbar vor. Entseheidun· 
gen von wesentlicher Bedeutung für die Einsatz· 
bereitschart der Division sind mit dem Ia zu bc· 
sprechen. über sonstige Angelegenheiten grund­
sätzlicher Art Ist der I a zu unterrichten. 

Bei Kommandobehörden vom General­
kommando an aufwärts trägt der Adjutant in 
der Regel zuerst dem Chef des Generalstabes und 
anschließend seinem oberen Führer vor. In den 
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Dieostanweisungen Ist festzulegen, in welchem Rah­
men dem Adjutanten zur Enllast.ung des Chefs des 
Ge~teralstabes ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
seinem oberen Führer gegeben wird. 

6. Unterschriftsbefugnisse: 

Der Adjutant ist befugt, auf seinem Fachgebiet 
im Auftrage seiner Vorgesetzten in nicht wesent­
lichen Dingen Schriftstücke, die keine Verfügungen 
treffen oder Werturteile enthalten, an nach~eord­
nete oder gleichgeordnete Stellen sowie solche nicht 
wesentlichen lnhalts, die keiner Stellungnahme sei­
ner Vorgesetzten bedürfen, an übergeordnete Stel­
len zu unterschreiben. 

Die Unterschrift erfolgt~ 

beim Divisions­
komma.ndo: 

Für das Divisionskom­
mando 

Der Adjutant 

ab General-
kommandos : 

Fiir das Oberkommando 
der Heeresgrup:f'C (Ar­
meeoberkommando, Ge­
neralkommando) 

Der Cl)ef 
des Generalstabes 

l. A. 

Ol>rn;t nnd J\djuL>nt 

V. Besondere Arbeitsgebiete der Abt. llL 

J. Auswahl und Förderung bewä.hrter Offiziere 
für · Truppenführung, Generalstab, höhere 
Adjutantur, nationalsozialistische Führung 
usw. 

2. Überwachung des Beförderungsablaufs, Aus· 
gleich von Hü.rten. 

3. Führung von Eignungs- und Förderungslisten. 

4. PersoneBer Ausgleich bei großem Ausfall. 

5. Besetzung der Offizierstellen im Rahmen der 
Zuständigkeit. 

G. Stellenbesetzung der Offiziere im Truppen­
sonderdienst, der Beamten und Sonderführer 
in Verbindung mit den Fachvorgesetzten. 

7. Listenmäßige Erfassung und Betr~uung des 
0 ffiziernachwuchses. 

8. Offizierbeurteilungen. 

!). Erziehungsfra.gen. 

10. Führer-Reserve. 

11. Steuerung des Waffenwechsels und Umschu­
lung von Fall zu Fall nach W eisung des 
O. K. H./PA. 

12. Obernahme zu den aktiven Offizieren. 
13. Eh rena.ngelegenheiten. 
H. Ausbildung der Adjutanten nachgeordneter 

Dienststellen. · 
1 ;>. H eiratsgesuche der Offiziere. 

16. Personalpapiere der Offiziere. 
17. Anforderung und Verteilung _des E rsatzes in 

Verbinduug mit der Führungs-Abtcilunc;. 

18. E r·gä.nzung des Unteroffizierkorps. 
19. Steuerung des personellen Nachschubs in Zu­

sammenarbeit rojt den Kommandeuren der 
Feld-Ers.-Batlne. in Verbindung mit der Füh­
rungs-Abteilung. 

20. Zusammenarbeit mit d•!n zuständigen Ersatz­
dienstStellen. 

'21. Besetzung und Beschickung der Armeewaft'cn-
schulen in Verbindung mit Ia. 

22. Stä.rkemeldungen. 

23. Verlustmeldungen. 

24. Auszeichnungen und Anerkennungen, hierbei 
a) Führen von Verleihungslisten für Aus­

zeichnungen, 
b) Führen von Listen über erneute Tapfer­

keitstaten zur Verleibung des Deutschen 
Kreuzes in Gold, des Eichenlaubes osw. im 
Rahmen seiner Zus~ndigkeit. 

2:>. Betreuung von Gefallenen, Verwundeten, Ge­
fangenen, Vermißten, Hinte•·bliebenen, RJtter­
kreuzträ.gern und Inhabern der goldenen Nah· 
ka.mpfspange. 

26. Fürsorge, Notstandsbeihilfen, Unterstützungs· 
anträ.ge, Urlaubsbeihilfen usw. 

27. Urlaub. 

28. Beschwerden. 

29. UK-8tellung, Zurückziehung aus der kämp­
fenden Truppe. 

30. Entlassung. 

31. Kontrolle der Abkommandierungen, Auskäm-
mung. 

32. Tages- und Stabsbefeble. 

33. Tät.igkeitsberichte. 

34. Repräsentation, EhrWlgen, Glückwünsche. 

35. Traditionspflege. 

0. K. H., 25. 11. 44 
994/44 - Ste llv Chef P A/ll a. 

681. Abgabe von Kriegstagebüchern und Tätig­
keitsberichteo. 

- H. M. 1942 Nr. 782, -
- H. M. 1944 Nr. 387. -

1. Die 1\.l-~egstagcbücher und Tätigkeitsberichte 
dc1· Kdo.-Behörden, Verbindungsstäbe und Truppen­
teile des Heeres für die Zeit bis zum 31. 12. 44 sind 
abzuschließen und mit allen Anlagen bis 31. 3. 45 
an das 

Heeresarchiv Potsdam 
in Potsdam, Hans-von-Seeekt-Straße 8 

abzugeben. 
Ebenso sind bis 3 1. 3. 4;) weitere Unterlagen und 

Akten, aber nur soweit sie für die kriegs­
wissenschaftliche Fors ch ung von beson­
derer Bedeutung sind und nicht mehr bentit.igt 
werden, abzugeben. Hierzu gehören nicht Brief­
tagebücher, Strafbücher, Übergabe- und Vernich­
tungsverbandlungen u. dgl., die ebenso wie die 
Zweitschriften der KTB und Tätigkeitsberichte an 
die zuständigen Ersatztruppenteile zu senden sind. 

2. Kriegst.a.gebilcher und Tätigkeitsberichte der 
Kdo.-Bchörden und Verbände der Waffen-## werde~~ 

... 
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beim KrJegsarchiv der Waffeu-ff in Sa.smuk (Schloß) , 
Kreis Kolin, Pro~ktorat~ abgegeben. 

3. Die Anschrift Potsdam ist mit sofortiger 
Wirkung für' a 11 e an das Heeresarchiv Potsdam zu 
richtenden Sendungen allein zus tändig. Die bis­
herige Aktenannahme be i d.er Zweigs~clle Liegnitz 
df'..s Heeresarchivs Pot.<Jdam entfällt hiermit. 

0 . K. !I., 21. 11. 44 
- 1266/44 - Der Beauftragte des Führers 

f ii r die militärische Geschichtsschreibung. 

• 
682. Polizeiliches Meldewesen. 

- H. M.1942 Nr. 519.-

§ 2 der Verordnung zur Vereinfa.cllung im poli­
;r.eilichen Meldewt'sen vom 30 . 10. 1944 (RGBl. I 
1944 S. 281) lautet: 

>>Bei Aufenthalt in Behet•buogsstätten is t es 
nicht mehr erfordedich, die Ausweispapiere 
dem W ohnungsgeber für die Nacht z1i. über·­
geben. Abs. 3 des Artikels 7 der Verordnung 
übel' zusätzliche Bestimmungen zur Reichs­
meldeordnung entfäl!t dahe:{'.« 

Auf d as in H . M. 1942 Nr. a l9, Ziff. 8 enthalt-ene 
Vet·bot, in Beherbnngsstl~tten das Soldbuch zur Ein­
sichtnahme aus der Hand zu geben, w.ird hin­
gf'\~ic..<;cn. 

0. K. H. (Ch H RüsL u. RdE), 25. 11. 44 
14a 12.12 - Truppen-Abt (Ta) . 

683. Lelu·gang für Wehrmachtbeamte (Hee:r) 
d. B. des höh. techn. Dienstes ((;"'b) - Abt. 
Chemiker - . 

Bei der Nebeltruppenschule Cello (Lehr.sta.b 0) 
findet in der Zeit vom :1. 1. 1945 bis 5. 2. 1945 ein 
Lehrgang für Wehrmachtbeamte (Heer) d. B. des 
höh. techu. Dienstes (Ch) -:- Abt. Cllc.r;niJ>.er - statt. 

Hierzu wird befohlen : 

I. N amhaftmachuog und lnmarschsetzung. 

Zu diesem Lehrgang sind bis spätestens 25. 12. 
1944 von jedem A. Ob. Kdo. (Panz. A. Ob. Kdo.) , 
stellv. Gen. Kdo. und j eder Werfer- und Volk~­
Werfer-Brigade an 0. K. H .IAHA/Iu 9 

j e 1 Uffz. oder Gcfr. d. B. 
namhaft zu m<~chen und so rechtzeitig in Marseh 
zu setzen, daß sie am 3. l. 1945 in CeUe eintreffen. 
Meldung bei Nebeltruppenschule Celle (Lehr­
stab C) Sccekstraße, der auch die Inmarscbsetzung 

, (nötigf'n falls fernschriftlich) milzutciJen ist. 

2~ Zulassuogsbedingungen, 

Die zu -kommandierenden Lehrgangstcilnelnucr 
müssen 

a) die Di}Jl.-Hauptprüfung fü1· Chemie an e ine1· 
dentsrhen Technischen Hochschule oder eine 

gletehzuachtende akademische Prüf~g oe­
standen ha.J:>en, 

b) Lu.st und Liebe zut' Ausbildung als Abt.­
Cherniker bei der Nebeltruppe haben und s ielt 
mögüch.st ·freiwillig zu dieser Laufoa Iw 
melden, 

c) mindestens ao und höchstens 45 JahT'\~ alt 
sein, 

d) kv. oder bed. k v. sein, 
c) R.O.B. sein oder vor der · KommancliNtutg 

hierzu ernannt werden und die Eignung zum 
Vorgesetzten besitzen (gutes soldatisches Auf­
treten) . 

3. Notwendige Unterlagen zum Vorschlag. 

Für j eden na.mhaft gemachten Lehrgangstc•il · 
nehmer sind der Nebeltruppenschule Celle (Lehr­
stab C) Yorzulegen: 

a) Shtmmrollenauszug mit Strafbuc1tauszug, 
b) selbstgeschriebener Lebenslauf, 
c} Beu!'teilung durch den DisziplinarvorgeseLz(eH., 

Diese Unted agen sind den Lehrgangsteilneh meru 
in verschlossenem Umschlag mitz~;~geben. 

4. Entscheidung übe1· die Zula-;sung zum Lehrgang. 

. Die namhaft gemachten Lehrgangsteilnellm•'r 
werden vor Beginn des Lehrgangs in facht1·1·lt· 
nischer Hinsicht auf ihr·e Eignung üiJerprüft. 

Allf Grund des Ergebnisses dieser Überprüfung 
wird YOn der Nebeltruppenschule (Lehrstab ( ') 
nach den von 0. K. H .IAHA/In!) ergangenen Richt­
linien entschieden , welche d er umnhaft gemacht t• n 
Uff'z. b .-: w. Gcfr. (ROß) zu dem Lehrgang zu~e­
lnsscn werden. Die · übrigen werden zu ihren li'v!d­
bzw. Ersatztrupl)e.nlcilcn wriickgesch.ickt. Dit>. 
Kommandobehörden Z\1 1. und die Feld- bzw. Er­
satztr uppcntcile werden von der Nebeltruppo·u­
schule Celle entsprechend benarlu•ichligt. Die zum 
Lehrgang zugelassenen Uff'l!!..g<!ltcn bis zur Beendi­
gung des L ehrgangs zur· Nebeltruppenschule Cell" 
(Leht'sla.b C) komma.ncUert. Nach Recndigung dt·~ 
Lehrgangs wird von 0 . K. H .IATIA/In 9 über s ie 
verfügt. 

5. Emeonuog zum Wehrmachtbeamten- Heea· - . 

Lehrgangsteilnehmer, denen nach Beendigung 
des Lehrganges die Eignung zum Wehrmacbtbeam· 
tcn d. B. des höh. techn. DiPostes {Ch) - Abi~ 
Chemiker - zuerkannt. wird, werden nach Maß­
gabe des Bedarfs gemäß Erlaß H. M. 1944 Nr. 13 l 
ZifJ'. 1. und 2. zum Reg. Ba.ut-atanwiirter d. R od•·r 
Reg. Baurat d. R. ernannt, wenn sie neoen der dicusl­
lichen auch die a.uße••dicnstlichc Eignung wnt 
Wehrmachtbeamten (Heer) .d. B. besitzcni vgl. 
hierzu die Restimmungen im H. V. RL 1942 'l'ell B 
Nr·. 921. 

6. Sonstige Anoa·dnungen. 

n) Mat•schanzug: Feldma.rschmkßig. W egen 
Jl,.fitnahme von Waffe n vgl. H . M. 43 Nr. 74fl· 
{gilt nur f ür FcldhN~J'). 

b) Untci•bringung un cl VPt'pfJeg ung: 
Durch die H. G. S. 1. 

c) Geb ührnisse: Sie sind nb 11. 1.1945 \·on 
. H. G. S. 1 zu ·r!'l hlf'n t111t! l><·i Kn r-VTT r E 'l:Jll 
zu I •llf'hP-n. 
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d) Soldbuch: Das Soldbuch der L ehrgangs­
teilnehmcL' muß mit den vorgeschriebenen 
Eintragungen und dem Dienststempel ver­
sehen sein. 

e) Durchführung des Lehrganges: Hier­
über ergeht besondere Anordnung an die 
Nebeltruppenschule Celle. 

0. K. H (Ch H Rüst u. BdE), 23. 11 .44 
2511 56 
133131<1-4 In !) (IVa.). 

fj84· Neueinteilung der Dienstbereiche der 
Höheren A rtl. Offz. des Ersatzheeres. 

Ziffer 6 der lfd. N r. 780 der H. M. 1943 ist zu 
streichen und dnrch nachstehende Neufassung zu 
ersetzen: 

6.' Als Dienstbereich werden 1:ugeteilt: 

7. 

a.) dem Höh.Arti.Offz.l in Frankfurt/ 
.Oder: 

W. Kr. I, II, UI, VI11, XX, XXI, 

b) dem Höh. Art.!. 0 ffz. li in Weimar: 
W. Kr. IV, VI, L""{, X, XI, XII, Vv. B. 
Dänemark, 

<..:) dem Höh. Artl. Offz. Jll in ,Lands­
hut: 

w. Kr. v, vrr, xrn, xvn, XVIII, 
W. B. Prag. 

Wirtschaftliche U n t.crs f,ell u ng: 

a) Höh. Art!. Offz. I un1 er W. Kr. Ill 

h) " " • ll "' .. IX 

c) , » " rn ,. » vn. 

0. K. H. (Ob TI Rüst u. BdE). 27. 11. 44 
- ll 081/44 - Chef Aush/Sta.b/Ja.. 

685. Festungs-Artillerie-Schule Dolle. 

Die Festungs-Artillc•·ie-Schule hat a.m 9. 11. 44 
den Lehrbetrieb aufgenommen. 

Postanschrift: Fstgs. Artl. Sehnte (19) Dolle über 
'J'angel'hütte. 

Fernruf: Hillcrslcbcn 1082 - 1083 oder: Post 
Dölle 54. 

Bahnstation: für Lehrgangsteilnehmer: V·lolmir­
sledt (Strecke Magdehurg-Stendal). 

Versand-Anschrift fiir üerittetransporle: Ver­
suchsplatz Hiliersteben über (19) Haldcnsleben. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 14. 11. 44 
- 1019/4,1 - Clwf' :\u~hi.\!! Arti.Tn 4 (ZA). 

686. Freie Heilfürsorge fiir Ulliformierte Ange• 
hörige des Transportkorps Speer. 

- H. M. 44 Nr. 650. -

In der Bezugsverfügung ist die Ziffer »3. Trans­
portflatte Speer-< :zu sh·cichen. 

0. TC II. (Ch II Rüst u. BdE), 30. 11. 44 
B 50f 

lGßt ~:/H S .Jn/OI'g (I Tl b) . 

687. Änderwtg d~r I-aufbabnfarbe für Offi.' 
ziere (W) usw. • 

1. Aus Rohstoffgründen und zur Einspat·ung von 
Arbeitskräften wird die in H. M. 1944 S. 252 Nr. 462 
Ziff. 4 befohlene und bis zwn BI. 12. 44 durchzu· 
führende ~nderung der La.ufbahnfarbe für Offi­
ziere (\V), Fz- und \V a.fi'enmeisterpersoual sowie der 
Wa.ffenfai·be· für Heeresfeuerwer-kerschulen und 
Heereswaffenmeisterschulen, Fz.-Diell$tstellcn und 
-Einheiten bis nach Kriegsende zmückgest.cllt. 

Generale (W) und neu zu befördernde Offiziere 
(W) haben die orange Laufbahnfarbe sogleich an­
zulegen. Gleiches gilt bei Erneuerung der Lauf­
bahnfarbe an vorhande~en und an neu a.nznferti· 
genden Bekleiduugsstii~en fii,, Offiziere (W). 

2. Die Beschriftung der Aufschiebeschlaufen zu 
Schulterklappen gern. H. M. 1944 Nr. 462 Zift'. 3 ist 
in orange Laufbahnfarbe auszuführen. 

0. K. H. (Ch H Riist tt. BdE) , 13. 11. 44 
- ()!J h 10 -- AHA 1~!nh Ih!Bkl2 (1) , 

688. Änderung des Bt·otbcutels 31. 

1. Um Rohsroll:'e zu SJ)aren und die Fertjgung zu 
vereinfachen, wird der bisherige Brotbeutel wje 
folgt geändert: 

a) Die Tragestrippen sind kiinftig als feste 
Schlaufen zu fct'tigeo. Sie werden beim Auf­
setzen der Brotbeutelklappe gleich mit einge­
näht, und zwar so, daß 6 cm (doppelt) über 
den Brotbeutel hiraausragen und 2 cm nach 
innen überswhen. Beim Aufnähen der Ring­
kappen wird der nach innen übcrstchendP 
Teil mitgef(tßt.. Die Hakenstrjppc wird durch 
eine feste Schlaufe in halbe•· bisheriger Breite 
und entsprechender Llingc ersetzt. 

Anbringen und Abnehmen des Brotbeutels 
ist nur bei abgeschnalltem Koppel und nach 
Entfernen der recht.eu Patronentasche mög­
lich. Dieser Nachteil muß in Kauf genommen 
werden. 

b) Zur Unterbringung des Gewehrreinigungs­
gerätes ist auf der von der IGn.ppe bedeckten 
Vorderwand des Brotbeutels eine Tasche in 
einer dem Gel'iLtekasten ent:.-prechenden Größe 
a.nzubringen. Die Tasche 1\.ann aus Stoffair 
fällen gestüc.kclt werden. 

DieAnbringung derTa.schc entspricht einem 
mehrfach vorgetrakenen W unsehe der Truppe, 
Bei Unterbringung des Gcwchrreinigungsgcr.i­
tes im Brotbeutel selbst, wnrde der sonsti~·· 
Inhalt hliufig verunrf' inigt. 
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2. Geänderte Beschreibung usw. des Brotbeutel~ 
wird den stellv. GenCI'a.lkomma.ndos usw. gesondert 
übersandt. 

3. Probe des Brotbeutels erhalten nur GcnStdH 
- GenQu IV a. -, Heeresbekleidungsämter und 
Wehrmachtbeschaffungsamt (Bkl. u. Ausr.). 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 20. 11. 44 
- 64h 10. 11. 16- AHA/Stab Ib/Bkl2 (1). 

689. Troßsack (B). 
1. Zur Mitführung des Bekleidungsvorrates der 

Einheiten in besonderen Packsäcken wird der Troß· 
sack (B) eingeführt. Siehe 0. K. H. (Ch H Rüst u. 
BdE v. 15. 9. 44 AHA/Stab Ib/Bkll (2) Az. 61 f 17 
Nr. 3600/44). 

2. Für je 100 Köpfe sind 7 Troßsäcke (B) vor­
gesehen. 

Grenadierkompanie nach r: St U 131 e vom 1. 5. ·14 

690. Änderung einer Druckvorscbrift. 

In der H. Dv. 473/10 c: "Schießvorschrift. für 
.Panzer'iägerkanonen Teil c ~ Schulschießen mit 
mittleren und schweren Panzerjägerkanonen mit 
aufgesetztem le. M. G.« vom 15·.10. 1943 ist folgende 
Berichtigung handschriftlich auszuführen: 

Ersetze Zitf. 37 durch folgendeNe~tfassung: 
»Für die Dauer des -Krieges sind für dns 
Fcldh~er Abweichungen von den vorge­
schriebenen Sicherheitsbestimmungen gemäß 
H. M. 1943, Nr. 392, zulässig. 

Die Herabsetzung der Sicherheitsbec;tim m un· 
gen f(ir dn.s )~r'laLz.hecr regelt die Verfü­
gung H. M. 1943, Nr. 28.« 

Deckblattausgabe unterbleibt. 

0 . K . H .• 20. 11.44 
- 83!)7/4,1 - Gen Tnsp d Pz 'fr (Abt. Ausb.). 

= 9 Troßsäcke (B). 691. Bericbtigung. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), ~J. 11. 44 
- 61 h 10/11.20 .- AHA/Stab lb/Bkl2 (2). 

-

.. 

In den H. M. 1944 S. 3"10 Nr. 637 äudcrc ln der· 
1. Zeile von unten "(Bez. 16) « in ,.B~.l b) «. 

0. K. H. (Ch HRilst u. Bdlt:) , 22. 11.44 
- 89 ale - F.,_ .Tn (Abt. 1 C/e). 

·• 
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Anlage 

m N.r. 674 

-·-······-·············-······ .. ··-········-·-·-··-·- ---
(DieMWelle) (011 IIIKl Damm) 

B e t r . : Personalien NSFO. 

An 

NS • Führungsstab des Heeres/ HQu OKH 
l. Vor· und Zuname: 

Familienstand: • 1 

2. Dienstgrad: 

a. Beruf: 

4. Geburtsda.tum: 

Geburtsort: 

Landsmannschaft: 

Söhne: 

Töchter: 
(mit Angabe des Namens und Geb.·Datums) 

RDA.: 

Diensteintritt: 

!'>. Genaue Heimatanschrif~ (allenfalls Anschrift der nächsten .Angehörigen mit Angabe des Verw&Ddt· 
scbafts verhältnisses): 

6. Fr•iedenstruppenteil: 

Wehrkreis: 

WBK.: 

Sta.mmwatfe: 

7. Glaubensbekenntnis: 

8. Als NSFO. tll.tig seit (auch nehenamtlich): 

(in welchen Stäben?) 

9. Mob.-Verwendung: 
a) Truppenteil, Zeitdauer und Dienststellung (Kampfeinsatz mjt Angabe des Kriegsschauplatzes ist 

rot zu unterstreichen!): 

b) Auszeichnungen mit Verleihungsdatum: 

e) Verwundungen (l'ag und Art) : 

10. J etziger Ta.uglichkeitsgrad: 

Versehrtenstufe: 

11. Parteizugehörigkeit (Datum und Mitglicdsnummer, Auszeichnungen) : 

12. Tätigkeit als Politischer Leiter (Zeit, auch früher , Dienstgrad, Dienststellung): 

Wo? (Zuständige Gau1eitung): 

(Ortsgruppe, Kreis, Ga.u, Reichsleitung) : ... 
13. Zugehörigkeit zu einer Gliederung der NSDAP: 

Wo? (Zuständige Gau1eitung): seit wann: 

14. Besondere Tätigkeit in der politischen SclmJung, der Propaganda. der NSDAP. oder ihrer Gliede­
rungen : 

(Redner): 

Wo? 

lo. Sonstige Angaben aus de~ politischen oder beruf1ichen Werdegang des NS.FO. (Schulbildung u.sw.J. 

16. Teilnahme an 'NS.-Lehrgängen (wo und wann): 

17. Sprachkenntnisse (keine Schulkenntnisse) : 


